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RS OGH 1979/12/12 3Ob130/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1979

Norm

EO §370 E

EO §371

Rechtssatz

Aus dem Sicherungscharakter folgt, daß eine Exekution zur Sicherstellung keinesfalls in einem weiterten Umfang

bewilligt werden darf, als eine Befriedigungsexekution, wenn eine solche schon zulässig wäre.
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